
      

 

Bebauungsplan Nr. 0606 
Mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 0604 
der Gemeinde Hinte 

 Anlage  
zum Ratsbeschluss vom 

 
Zusammenstellung von Stellungnahmen 

 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange aufgrund des Rundschreibens 

vom 15.11.2018 gem. § 4 (2) BauGB in Verbindung mit § 3 (2, Satz 3) BauGB 
 
 
 
 

            Stellungnahme Beschluss 

 

 

1. avacon AG Prozesssteuerung - DGP 
vom 19.11.2018 

Im Anfragebereich befinden sich keine Versor-
gungsanlagen von Avacon Netz GmbH /Purena 
GmbH / WEVG GmbH & Co. KG. 
Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem 
Auskunftsbereich entspricht und dieser einzuhal-
ten ist. 
26759 Hinte OT Osterhusen 
Achtung: 
Im o.g. Auskunftsbereich können Versorgungsan-
lagen liegen, die nicht in der Rechtsträgerschaft 
der o.a. Unternehmen liegen. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

2. Bischöfliches Generalviktariat 
vom  

Fehlanzeige  

 

3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der BW 
vom 15.11.2018 

Durch die o.g. und in den Unterlagen näher be-
schriebene Planung werden Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

Zur Kenntnis genommen. 
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Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

Das Plangebiet befindet sich im Zuständigkeitsbe-
reich für Flugplätze nach § 18 a LuftVG des militä-
rischen Flugplatzes Wittmund. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes ist daher mit 
Lärm- und Abgasemissionen durch den Flug-
platz/Flugbetrieb zu rechnen. 

Etwaige daraus resultierende Ersatzansprüche 
gegen die Bundeswehr können nicht anerkannt 
werden. 

Ferner befindet sich das Plangebiet im Interes-
sengebiet der Luftverteidigungsradaranlage 
Brockzetel.  

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

4. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben 
vom  

Fehlanzeige  

 

5. Chemisches Untersuchungsamt, Emden 
vom  

Fehlanzeige  

 

6. CSG GmbH Immobilienbüro, Hamburg 
vom  

Fehlanzeige  

 

7. Deutsche Telekom AG T-Com, TI NL Nordwest, PTI 11 
vom 19.12.2018 

Wir haben keine weiteren Bedenken zu den o.a. 
Vorhaben. 

Die Bauausführenden müssen sich vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikati-
onslinien der Telekom informieren (Internet: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder 
mailto:Planauskunft Nord@telekom.de). Die Ka-
belschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  

Zur Kenntnis genommen. 

 

In dem Bebauungsplan ist ein Hinweis auf die 
Erkundigungspflicht vorhanden. 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
mailto:Planauskunft
mailto:Nord@telekom.de
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Die Bauherren können sich bei der Bauherrenhot-
line, Tel: 0800 3301 903 beraten lassen. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu 
beteiligen. 

 

8. Staatliches Baumanagement Ems-Weser, Dienststelle Oldenburg 
vom  

Fehlanzeige  

 

9. Entwässerungsverband Emden 
vom 16.11.2018 

Die Verbandsbelange sind nicht weiter berührt. 
Der bebaubare Bereich vergrößert sich nur gering 
hinsichtlich Flächenversiegelung. 

Der Verband erhebt daher keine Bedenken. 

Die satzungsgemäßen Bestimmungen des Ver-
bandes gelten unverändert. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

10. Ev. luth. Kirchenamt, Aurich 
vom  

Fehlanzeige  

 

11. Ev. Reformierte Kirche in NW-Deutschland 
vom  

Fehlanzeige  

 

12. EWE NETZ GmbH, Netzregion Ostfriesland 
vom 13.12.2018 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Tras-
sen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätz-
lich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 
überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefähr-
det werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben we-
der technisch noch rechtlich beeinträchtigt wer-
den. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

In dem Bebauungsplan ist ein Hinweis auf die 
Erkundigungspflicht vorhanden. 
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Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z. B. Ände-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neuher-
stellung, z. B. Bereitstellung eines Stationsstell-
platzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger 
vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu 
erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und 
die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt 
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfah-
rens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berück-
sichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand füh-
ren. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle An-
lagenauskunft über unser modernes Verfahren 
der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können 
- damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren 
Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue 
Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anla-
gen über unsere Internetseite https://www.ewe-
netz.de/oeschaeftskunden/service/leituncisplaen
e-abrufen. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren 
Ansprechpartner Werner Mülder unter der fol-
genden Rufnummer: 0491/99754245. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

13. EXXON Mobil Production Deutschland GmbH 
vom 19.11.2018 

Wir schreiben Ihnen im Auftrage der BEB Erdgas 
und Erdöl GmbH, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH 
(MEEG) und der Norddeutschen Erdgas-
Aufbereitungsgesellschaft mbH (NEAG) und dan-
ken für die Beteiligung in o.g. Angelegenheit. 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Anlagen oder 
Leitungen der o.g. Gesellschaften von dem ange-
fragten Vorhaben nicht betroffen sind. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

https://www.ewe-netz.de/oeschaeftskunden/service/leituncisplaene-abrufen.
https://www.ewe-netz.de/oeschaeftskunden/service/leituncisplaene-abrufen.
https://www.ewe-netz.de/oeschaeftskunden/service/leituncisplaene-abrufen.
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Wir nehmen seit dem 01.11.2017 auch am Bun-
desweiten Informationssystem für Leitungs-
recherchen BIL teil. 

Bitte stellen Sie Ihre Anfrage zukünftig  - für Sie – 
kostenlosen Portal ein. Sollten wir nicht zuständig 
sein, bekommen Sie Adhoc eine Rückmeldung 
und können sofort loslegen. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 

14. GASCADE Gastransport GmbH, Abteilung GNZ 
vom 23.11.2018 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen 
und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS 
GmbH,  NEL Gastransport GmbH sowie OPAL 
Gastransport GmbH & Co. KG. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine 
Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v.g. Betreiber ein. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen 
zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmi-
gungen etc. an die o.g. Anlagenbetreiber über das 
kostenfreie BIL-Onlineportal unter https://portal-
bil-leitungsauskunft.de eingeholt werden können. 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 

15. Gemeinde Krummhörn 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

16. Gemeinde Südbrookmerland 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

17. Handwerkskammer für Ostfriesland 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

https://portal-bil-leitungsauskunft.de/
https://portal-bil-leitungsauskunft.de/
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18. Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 
vom 18.12.2019 

Den Planentwurf haben wir geprüft. Änderungs-
wünsche sind uns nicht bekannt geworden. Aus 
unserer Sicht sind also keine Bedenken oder Er-
gänzungen anzumelden. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 

19. Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH 
vom 18.12.2018 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die 
von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände 
geltend macht. 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei 
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet 
werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft über unseren vorhandenen 
Leitungsbestand abgeben. 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone  

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutsch-
land 

Zeichenerklärung Vodafone 

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland  

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

In dem Bebauungsplan ist ein Hinweis auf die 
Erkundigungspflicht vorhanden.  

 
 

20. Kreishandwerkerschaft Aurich-Emden-Norden 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

21. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
vom 11.12.2018 

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird 
zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Wasserlösliche Gesteine (Karbonatgesteine aus 
der Oberkreide) liegen im Untergrund des Pla-
nungsgebietes in so großer Tiefe (> 500m), dass 
bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, 
der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzufüh-
ren ist. Es besteht keine Erdfallgefährdung (Ge-

Zur Kenntnis genommen. 
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fährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Nieder-
sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in 
erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, 
AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Siche-
rungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefähr-
dung kann daher bei Bauvorhaben im Planungs-
gebiet verzichtet werden. 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Karten-
server des LBEG) steht im Planungsgebiet set-
zungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt sich 
hierbei um anthropogene Auffüllungen und Lo-
ckergesteine mit sehr geringer Steifigkeit (fluviati-
le, brackische, marine Sedimente wie z. B. Klei). 
Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen 
Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkun-
dung zu prüfen und festzulegen. 
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes 
sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-
1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der 
DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN 
EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang 
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 
1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen 
DIN 4020:201012 und nationalem Anhang DIN EN 
1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinforma-
tionen zum Baugrund können dem Internet-
Kartenserver des LBEG 
(www.lbeg.niedersachsen.de) entnommen wer-
den. 
Aus Sicht des Fachbereiches Landwirt-
schaft/Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie 
folgt Stellung genommen: 
Laut unseren Datengrundlagen kommen im Plan-
gebiet sulfatsaure Böden vor. Sulfatsaure Böden 
entstehen bei der Entwässerung und Belüftung 
pyrithaltiger Sedimente durch Oxidation von Py-
rit. Die damit verbundene Bildung von Schwefel-
säure kann zu extremer Versauerung (pH-Wert 
<4,0), deutlich erhöhter Sulfatkonzentration, 
erhöhter Schwermetallverfügbarkeit, hohen Ge-
halten betonschädlicher Stoffe bzw. hoher Korro-
sionsgefahr für Stahlkonstruktionen führen. Ursa-
che dieser Probleme sind hohe, geogen bedingte 
Gehalte an reduzierten anorganischen Schwefel-
verbindungen (v. a. Eisensulfide wie Pyrit). Durch 
mehrwöchige Bauzeiten kann es zum Zutritt von 
Sauerstoff in sonst vom Grundwasser beeinfluss-
ten Bodenschichten kommen und dadurch zu 
bedeutenden Versauerungsschüben und einer 
relevanten Freisetzung von Schwermetallen füh-
ren. Dementsprechend können notwendige Ent-
wässerungsmaßnahmen die Gefährdung durch 
Oxidation der Schwefelverbindungen erhöhen 

 

 

 

 

 

Wird bei der Bauausführung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Bodenuntersuchung wird vor Baubeginn 
durchgeführt und bei der Unteren Bodenschutz-
behörde des Landkreises Aurich eingereicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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und auch über den Bau- und Vorhabensbereich 
hinausreichen. 
Wir empfehlen daher vertiefende bodenkundli-
che Untersuchungen und die Betreuung auf der 
Baustelle durch bodenkundliches Fachpersonal. 
Hinweisen möchten wir auf die erschienenen 
Veröffentlichungen „Sulfatsaure Böden in nieder-
sächsischen Küstengebieten" (Geofakten 24) und 
„Handlungsempfehlungen zur Bewertung und 
zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) 
sulfatsauren Sedimenten" (Geofakten 25). Diese 
sind auf unserer Internetseite unter 
www.lbeg.niedersachsen.de (Karten, Daten und 
Publikationen> Publikationen > Geofakten) einge-
stellt. 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht 
unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf 
unsere Belange nicht. 

 

Zur Kenntnis genommen 

 
 

22. Landkreis Aurich 
vom 18.12.2018 

Zur o.g. Bauleitplanung nehme ich wie folgt 
Stellung: 
 

 Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine abschließende 
Stellungnahme der unteren Wasserbehörde 
nicht möglich. Die Aussagen zur 
Oberflächenentwässerung unter Punkt 13.5 
sind nicht ausreichend. Es ist ein 
Erschließungsentwurf einschließlich 
hydraulischer Berechnungen und dem 
Nachweis der Regenwasserrückhaltung zur 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

 Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
sulfatsaure oder potenziell sulfatsaure Böden 
vorhanden sind. Zur Prüfung, ob die im 
Rahmen entsprechender Bautätigkeiten 
auszubauenden Böden für das Grundwasser 
oder für den Boden relevante 
Stoffbelastungen aufweisen und sich 
hierdurch unter Umständen eine 
Entsorgungspflicht für die Abfallbesitzer 
ergibt, ist durch die Gemeinde Hinte ein 
Untersuchungsbefund der relevanten Böden 
der zu bebauenden Fläche einzureichen. 
Die Probenahme und Untersuchung darf aus-
schließlich von einem akkreditierten Labor 
durchgeführt werden und sollte mit der Unte-
ren Bodenschutzbehörde abgestimmt werden. 

 

 

Im Bauantragsverfahren wird ein Erschließungs-
entwurf einschließlich hydraulischer Berechnun-
gen und dem Nachweis der Regenwasserrückhal-
tung zur Prüfung und Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde vorgelegt. 

 

 
 

Eine Bodenuntersuchung wird vor Baubeginn 
durchgeführt und bei der Unteren Bodenschutz-
behörde des Landkreises Aurich eingereicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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Der Untersuchungsumfang hat folgende Pa-
rameter zu umfassen: 
Originalsubstanz (Feststoff) 
Säureneutralisierungskapazität (SNK) 
Säurebildungspotential (SBP) 
Netto-Säureneutralisierungskapazität (Netto-
SNK) 
Eluat 
pH-Wert 
Leitfähigkeit 
Chlorid 
Sulfat. 
 

Folgende Hinweise sind zu beachten: 
 

 Als Grundschutzmaßnahme ist eine Löschwas-
sermenge entsprechend der DVGW W 405 von 
mind. 1600l/Min. bzw. 96 m³/h für einen Zeit-
raum von mind. 2 Stunden durch die Gemein-
de Hinte vorzuhalten.  

Hydranten sind derart zu verorten, dass 
sie zu den Gebäuden einen Höchstabstand 
von max. 150 m nicht überschreiten. 
Sollte die Grundschutzmaßnahme durch die 
öffentliche Wasserversorgung nicht gewähr-
leistet werden, ist sie durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen. 
Die Maßnahmen und Standorte von Hydran-
ten sind rechtzeitig mit meinem Brandschutz-
prüfer, Herrn Meinke, und dem zuständigen 
Gemeinde- oder Ortsbrandmeister abzustim-
men. 

 Die Böden im Plangebiet weisen z. T. hohe 
Verdichtungsempfindlichkeiten auf. Eine Ver-
dichtung zum Schutz und zur Minderung der 
Beeinträchtigungen des Bodens ist durch ge-
eignete Maßnahmen zu vermeiden. In ver-
dichtungsempfindlichen Abschnitten ist nur 
bei geeigneten Bodenwasserverhältnissen zu 
arbeiten. Es wird empfohlen, im Vorfeld die 
Begrifflichkeit „keine Tragfähigkeit“ zu definie-
ren, im Überschreitungsfall entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen und Weisungsbefug-
nisse auszusprechen. Baggermatten sollten 
vorgehalten werden. 
Eine besondere Bedeutung kommt den natür-
lichen Bodenfunktionen und der Archivfunkti-
on des Bodens zu. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen dieser Funk-
tionen so weit wie möglich vermieden werden 
(§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG). 
Die folgenden Böden mit einer besonders ho-

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird im Rahmen der Bauausführung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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hen Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Le-
bensraumfunktion und die Archivfunktionen 
gelten als besonders schutzwürdig und sollten 
daher im Rahmen von Planungs- und Geneh-
migungsverfahren regelmäßig berücksichtigt 
werden: 
Böden mit besonderen Standorteigenschaften 
(Extremstandorte), 
Böden mit einer hohen natürlichen Boden-
fruchtbarkeit,  
Böden mit naturgeschichtlicher (Bodendauer-
beobachtungsflächen) oder kulturgeschichtli-
cher Bedeutung ( z.B. Plaggenesch), 
seltene Böden (Suchräume). 
Die Böden im Plangebiet sind u. a. Böden mit 
hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit. Sie sind 
aus bodenschutzfachlicher Sicht als besonders 
wertvoll einzustufen. Die landwirtschaftliche 
Nutzung im Sinne der „guten fachlichen Pra-
xis“ (§ 17 BBodSchG) stellt keine Beeinträchti-
gung der natürlichen Bodenfunktionen (§ 2 
BBodSchG) dar. 
Der Leitfaden  „Schutzwürdige Böden in Nie-
dersachsen – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung 
des Schutzgutes Boden in Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren“ ist als Heft 8 in der 
Publikationsreihe GeoBerichte erschienen und 
als Download im Internet eingestellt (unter 
www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, Daten 
und Publikationen > Publikationen > GeoBe-
richte). 
Die in der Begründung zum Bebauungsplan 
genannten Hinweise Nr. 10.4.1., Nr. 10.4.2. 
und 10.4.4. sind zu beachten. 
 
Folgende Hinweise sollten darüber hinaus in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden: 
Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle 
(z. B. Baustellenabfälle) unterliegen den An-
forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) und sind nach den Bestimmungen der 
Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Au-
rich in der jeweils gültigen Fassung einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird nicht aufgenommen, da es sich 
um gesetzliche Grundlagen handelt. 

 
 

23. Landwirtschaftkammer Niedersachsen, Bezirksstelle Ostfriesland 
vom 19.11.2018 

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 
Bedenken. 

Zur Kenntnis genommen. 
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24. LGLN Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Emden 
vom 19.11.2018 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 0606 mit Teilauf-
hebung des Bebauungsplanes Nr. 0604  bestehen 
keine Bedenken. 

Im Hinblick auf eine evtl. erforderliche vermes-
sungs- und katastertechnische Bescheinigung 
nach Absatz 41.3 VV-BauGB (RdErl. d. Nds. SozM 
i.d.F. vom 18.04.1996 Nds.MinBI. Nr. 21 s. 835) 
weise ich nachrichtlich noch auf folgendes hin: 

Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf 
ist nicht vom Katasteramt gefertigt worden. Es 
kann daher nicht beurteilt werden, ob die Plan-
unterlage den Anforderungen des o.g. Erlasses 
entspricht. Die vermessungs- und katastertechni-
sche Bescheinigung durch das Katasteramt kann 
daher nicht zugesagt werden. 

Die Planunterlage kann beim LGLN bestellt wer-
den. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 
Vor Inkraftsetzung wird der Entwurf auf eine ak-
tuelle Kartengrundlage übertragen. 

 

 

 
 

25. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 10.12.2018 

Gegen die o.a. Bauleitplanung bestehen keine 
Bedenken. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich  unter 
Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften 
zum BauGB um Übersendung einer Ablichtung 
der gültigen Bauleitplanung. 

Zur Kenntnis genommen. 

Eine gleichgestellte Ausfertigung wird nach Ab-
schluss des Verfahrens übersandt. 

 
 

26. NLWKN 
vom 13.12.2018 

gegen die Planungen bestehen keine Bedenken, 
da wesentliche Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt nicht erwartet werden, wenn folgen-
de Punkte beachtet werden: 
- Eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallen-
den Oberflächenwassers ist weiterhin zu gewähr-
leisten. Faktoren wie Klimawandel und Starkre-
genereignisse sind zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt für die ordnungsgemäße Ableitung des anfal-
lenden Schmutzwassers. 
Stellungnahme als TÖB: 
Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) 
im GB I (Landeseigene Gewässer) und 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 
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GBIII (GLD) sind durch die Planungen nicht nach-
teilig betroffen. 

 
 

27. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
vom 20.11.2018 

Sofern sicher gestellt ist, dass durch das geplante 
Vorhaben die Versorgungsanlagen des OOWV 
weder freigelegt, überbaut, noch sonst in ihrer 
Funktion gestört werden, haben wir keine Be-
denken. 

Um Beachtung des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 
wird gebeten. 

Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können 
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den 
Kostenregelungen bestehender Verträge durch-
geführt werden. 

In den anliegenden Plänen  (Anlage 1+2) des 
OOWV sind die Ver- und Entsorgungsanlagen 
unmaßstäblich eingezeichnet.  

Die genaue Lage der Leitungen wollen Sie sich 
bitte von dem zuständigen Dienststellenleiter 
Herr Albers von unserer Betriebsstelle in Marien-
hafe (Tel. 04942/910211) in der Örtlichkeit ange-
ben lassen. 

Die Hinweise werden beachtet. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplan ist ein Hinweis auf die Erkun-
digungspflicht vorhanden. 

 

 
 

28. Ostfriesische Landschaft, Archäologische Forschungsstelle 
vom 30.11.2018 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus 
Sicht der archäologischen Denkmalpflege keine 
Bedenken. 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbei-
ten archäologische Kulturdenkmale (Boden- und 
Baudenkmale) festgestellt werden, sind diese 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
oder uns zu melden.  

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das 
Nds. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. 
GVBI.S. 517), sowie die Änderung vom 
26.05.2011 (Nds. GVBI.S. 135), § 14, wonach der 
Finder und der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet 
sind, Bodenfunde anzuzeigen. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 
In dem Bebauungsplan ist ein entsprechender 
Hinweis vorhanden. 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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29. Samtgemeinde Brookmerland 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

30. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden 
vom  

Fehlanzeige  

 
 

31. Stadt Emden 
vom 11.12.2018 

Von der Stadt Emden wahrzunehmende öffentli-
che Belange werden durch das beabsichtigte Bau-
leitplanverfahren nicht berührt. Die Stadt Emden 
hat keine Bedenken gegen das Vorhaben vorzu-
bringen. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 

32. TenneT TSO GmbH 
vom 19.11.2018 

Die Planung berührt keine von uns wahrzuneh-
menden Belange. Es ist keine Planung von uns 
eingeleitet oder beabsichtigt. 

Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten 
wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht weiter zu 
beteiligen. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 0606 mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 0604 der Gemeinde Hinte  Seite 14 

Private Einwender 
 

33. Einwenderin A 
vom 05.12.2018 

Ich übersende Ihnen heute per Fax nachstehen-
des Schreiben, mit der Bitte um Kenntnisnahme, 
Das Originalschreiben wurde heute Morgen bei 
der Gemeinde Hinte persönlich abgegeben und 
dem Bürgermeister Herrn Manfred Eertmoed 
vorgelegt. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen, wurden die 
gesammelten Unterschriften nicht kopiert. Sie 
können diese aber selbstverständlich bei der Ge-
meinde Hinte einsehen. Die Anzahl der derzeitig 
vorliegenden Unterschriften gegen den Bau einer 
Feuerwehrhalle beläuft sich auf 24. Weitere Un-
terschriften werden in den nächsten Tagen nach-
gereicht. 
 
Die Einwohner der Osterhuser Straße wurden 
nicht befragt, ebenso wie die alten Siedlungen, 
die von der Osterhuser Straße abgehen. 
Mit der dringenden Bitte um schriftliche Ein-
gangsbestätigung. 
 
 
 

24.11.2018 Schreiben an die Gemeinde Hinte 

Wir Anwohner des Dorfes Osterhusen erheben 
geschlossen Einspruch und sprechen unsere Be-
denken gegen den geplanten. Bau einer Feuer-
wehrhalle für den ABC-Zug in Osterhusen in der 
Suurhuser Straße 8 aus. 
Bezogen auf die „Begründung zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 0606 und Teilaufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 0604 der Gemeinde Hinte OT 
Osterhusen" (verfasst vom Landkreis Aurich, Amt für 
Bauordnung Planung und Naturschutz am 
07.11.2018) sind folgende Kriterien ausdrücklich zu 
beanstanden: 
 

 Aspekt Wertminderung des Eigentums: 
Durch den geplanten Bau der ca. 1000 m2 
großen Halle (5.3) muss ein Großteil der 
Grünfläche und somit ein Großteil der freien 
Aussicht zahlreicher umgebender Grundstü-
cke weichen. Des Weiteren stellt die Wiese 
mit dem Feuerwehrplatz die Mitte und das 
Herz von Osterhusen dar. Durch das Bau-
vorhaben würde nur eine Wiese hinter der 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Befragung der Einwohner der „Osterhuser 
Straße“ ist gesetzlich nicht vorgesehen. Hierfür 
dient das öffentliche Planaufstellungsverfahren. 
Insofern hat jeder Einwohner im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung die Möglichkeit sich 
über die Pläne der Gemeinde zu informieren und 
ggfls. eine Stellungnahme abzugeben.  

 

 

Zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An dem Standort ist eine Feuerwehr bereits vor-
handen und aufgrund der Festsetzungen des Be-
bauungsplans zum Maß der baulichen Nutzung 
können überdimensionierte Gebäude ausge-
schlossen werden. Die vorliegende Planung führt 
nicht zu einer unzumutbaren bzw. rücksichtslosen 
Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten 
ihres Grundstückes.  
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Halle und dem bereits vorhandenen Feuer-
wehrhaus Übrigbleiben, auf die von der 
Straße aus leider kein Blick mehr möglich ist. 
 

 Aspekt Straßenbeschädigung: Die An-
wohner der Suurhuser Straße waren vor 
einigen Jahrzehnten dazu verpflichtet, 
pro Quadratmeter Grundstück eine im-
mense Geldsumme in den Straßenbau zu 
investieren. Durch den enormen Durch-
gangsverkehr auf der schmalen Straße 
hat diese bereits jetzt starke Schäden da-
vongetragen. Sämtliche Bordsteinkanten 
sind abgeplatzt und erheblich beschädigt. 
Durch die zu erwartenden Durchfahrten 
der tonnenschweren Fahrzeuge des ABC-
Zuges, die aufgrund von Übungen öfter 
stattfinden ist davon auszugehen, dass 
der Straßenzustand sich weiter ver-
schlechtert.  

 

 Dieser Faktor wird aufgrund der man-
gelnden Straßenbreite verstärkt. An vie-
len Stellen ist die Suurhuser Straße zu 
schmal für zwei Autos, sodass „Aus-
weichmanöver" auf die Bordsteinkanten 
und Grundstücke keine Seltenheit sind. 
Im Extremfall müssten entgegenkom-
mende Fahrzeuge für den ABC-Zug die 
Straße komplett zurücksetzen.  

 

 

 Zudem sind die Suurhuser Straße, sowie 
der Krumme Weg und der erste Teil der 
dort angrenzenden Gewerbestraße nur 
bis MAXIMAL 6 TONNEN zugelassen und 
keinesfalls für 16 TONNEN.  

 

 

 

 

 

 

 Hinzu kommt noch, dass die Suurhuser 
Straße verkehrsberuhigt ist und eine 
Höchstgeschwindigkeit von Km 30 be-
sitzt. All diese Aspekte sprechen deutlich 
gegen die in der Begründung erwähnte 

 

 

 

Der Ausbau der Suurhuser Straße wurde Mitte 
der 80er Jahre vorgenommen. Straßenbaulastträ-
ger dieser Straße ist die Gemeinde Hinte. Insofern 
ist die Gemeinde Hinte als Straßenbaulastträger 
zum Unterhalt der Straße verpflichtet und führt 
diese im erforderlichen Umfang durch. Vor dem 
Hintergrund der geringen Anzahl von Einsatz- und 
Übungsfahrten bestehen keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die Straße durch ihre Benutzung im 
Rahmen der Straßenverkehrsordnung über Ge-
bühr in Mitleidenschaft gezogen wird. 

 

 

 

 

 

 

Die Straßenbreite der „Suurhuser Straße“ führt 
aufgrund der Verkehrsberuhigung durch Straßen-
verengungen dazu, dass zwei Fahrzeuge nicht 
ungehindert aneinander vorbei fahren können. 
Diese Situation besteht bereits zum jetzigen Zeit-
punkt, beispielsweise wenn ein größeres Fahr-
zeug (bsp. Müllfahrzeug) entgegenkommt. Eine 
Verschlechterung der Verkehrssituation ist aller-
dings aufgrund der wenigen Einsatzfahrten nicht 
zu erwarten. 

 

Die Gewichtslastbeschränkung der Straßen be-
deutet nicht, dass das Befahren mit Fahrzeugen 
mit höherem Gewicht zu Schäden führt. Wäre 
dies so, dürften die Straßen nicht von Müllfahr-
zeugen, Lieferanten von Baumaterial o. ä. befah-
ren werden. Vielmehr soll dieser Verkehr im 
Dorfbereich auf das notwendige Maß beschränkt 
werden, was durch die Gewichtslastbeschrän-
kung erreicht wird. Die absolute Zahl der Fahrten 
von Fahrzeugen über 6 Tonnen Gesamtgewicht in 
der Suurhuser Straße wird sich aufgrund der ge-
ringen Anzahl der Fahrten der Fahrzeuge des 
ABC-Zuges nicht signifikant erhöhen. 

 

Die Suurhuser Straße ist keine verkehrsberuhigte 
Straße im Sinne des Straßenrechts. Die Ge-
schwindigkeit ist innerhalb dieser Straße auf 30 
Km/h begrenzt. Diese Geschwindigkeitsbegren-
zung ändert allerdings nichts daran, dass der 
Standort verkehrsgünstig liegt. Feststeht, dass die 
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„verkehrsgünstig[e] [Lage]" und die „vor-
handene Infrastruktur mit den gewach-
senen Strukturen innerhalb des Dorfes 
und die schnelle Anbindung" (S.4). Zudem 
wird die Auswahl des Standortes durch 
eine „übersichtlich Streckenführung" be-
gründet. Das „Plangebiet befindet sich an 
einer Geraden", wodurch ein „zügiges 
Einbiegen auf die Gemeindestraße mög-
lich" ist und zudem kann auch schnell 
Fahrt aufgenommen werden" (S.9). Die 
idyllische Dorfstraße ist bereits jetzt mit 
Verkehr überlastet und bietet aus den 
oben genannten Gründen in keinem Fall 
die in der Begründung erwähnten und 
hier aufgeführten Vorteile.  

 

 Zudem ist die Brücke am Knockster Tief in 
der Suurhuser Straße keinesfalls für Fahr-
zeuge in dieser Größendimension geeig-
net 

 

 Aspekt Eigentumsbeschädigung: Als An-
wohner der Suurhuser Straße oder der 
Querstraßen lässt sich bei der Durchfahrt 
von LKWs etc. in allen Stockwerken eine 
starke Oszillation, ein regelrechtes „wa-
ckeln" der Häuser bemerken. Vor diesem 
Hintergrund sind Risse im Grundgemäu-
er, aufgrund der Durchfahrt der Fahrzeu-
ge des ABC-Zugs nicht ausschließen, son-
dern mit der Zeit eher zu erwarten. Die 
Frage, wer die Haftung bei solchen Schä-
den übernimmt, bleibt ungeklärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzzahlen der Feuerwehr und des ABC-Zuges 
eine signifikante Erhöhung des Verkehrs nicht 
erwarten lassen. Aus diesem Grunde kann die 
derzeitige Verkehrsbelastung der Straße unbe-
rücksichtigt bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Brücke über das Suurhuser Tief gehört der 
Brückenklasse 16 an. Das längste und schwerste 
Fahrzeug des ABC-Zuges hat ein zulässiges Ge-
samtgewicht von 16 Tonnen. Das Überqueren der 
Brücke ist damit bedenkenlos möglich. 

 

Der Betrieb und die Einsätze der letzten fünf Jah-
re wird in der Begründung unter Ziffer 9.3 be-
schrieben. Demnach kam es in den Jahren  

2012 zu 3/0, 
2013 zu 5/0, 
2014 zu 4/0, 
2015 zu 7/1, 
2016 zu 7/0, 
2017 zu 2/2, 

Einsätzen. (Tag-(6 bis 22 Uhr)/ Nachteinsätzen(22 
bis 6 Uhr)) 
 
Hierbei wurde das vorhandene Tanklöschfahr-
zeug eingesetzt. 
  
Der neu hinzukommende ABC – Zug dient primär 
als Katastrophenschutzeinheit. Eine Alarmierung 
erfolgt somit grundsätzlich aufgrund anderer 
Kriterien. Der ABC Zug dient nicht der Gefahren-
abwehr und verfügt über insgesamt vier Fahrzeu-
ge. Dies sind ein Einsatzleitwagen, ein ABC Er-
kundungswagen und zwei Gerätewagen. 
Insgesamt ist festzustellen, dass der ABC-Zug in 
den letzten fünf Jahren insgesamt an drei Dekon-
tamination bei Gefahrgutunfällen beteiligt war. 
Kein Einsatz diente dabei der Gefahrenabwehr. 
 
Die zu erwartende Verkehrsbelastung aufgrund 
der Einsatzzahlen ist daher vernachlässigbar. 
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 Aspekt ausreichend vorhandene Parkflä-
chen: Im Ortsteil Osterhusen (Seite 4) 
entspricht nicht der Wahrheit. Der Park-
platz vor dem Feuerwehrhaus ist der ein-
zige. Alle anderen angrenzenden Straßen 
sind überwiegend Sackgassen. In den 
Wendekreisen, ist das Parken bekanntlich 
streng verboten. 

 

 Aspekt Sinn des Kostenaufwands: In dem 
Ortsteil Osterhusen gibt es ohne Zweifel 
viele „Baustellen" in die finanziert wer-
den sollte. Zum einen ist der „Krumme 
Weg", der anscheinend ebenfalls zur 
„vorhandenen Infrastruktur" zählt, be-
reits seit Jahren stark beschädigt und an 
vielen Stellen halbherzig "repariert" wor-
den. Die Beschaffenheit dieser Straße 
wird keinesfalls besser, wenn Schwerton-
ner darüberfahren.  

 
 
 

 Das „Osterhuser Wäldchen" ist nun schon 
seit langer Zeit verwahrlost und nicht 
mehr begehbar, obwohl es ein beliebter 
Ort für Kinder zum Spielen und Rodeln, 
aber auch für Spaziergänge war. Nun 
wird jedoch in eine neue Feuerwehrhalle 
investiert, um den ABC-Zug des Landkrei-
ses Aurich unterzubringen. Es stellt sich 
die Frage, wieso eine neue Halle bauen, 
wenn in Holtrop eine vorhanden ist für 
die Fahrzeuge. Des Weiteren beschrän-
ken sich die Einsätze des neuen ABC-Zugs 
auf 4 Ereignisse zwischen 2012 und 2017. 
Beschäftigt man sich zudem genauer mit 
einer Ausrücksituation im Falle eines Ein-
satzes, stellt sich die Frage, ob der Nutzen 
des Bauvorhabens und der Umlegung des 
ABC-Zugs in einer Relation zu dem Kos-
tenaufwand und zu den aufgezählten 
Einbußen steht. Auf Seite 8 der Begrün-
dung wird eine solche Ausrücksituation 
beschrieben. Demnach werden die Fahr-
zeuge nicht zur Gefahrenabwehr ver-
wendet. Der dafür benötigte Gefahrgut-
zug ist bei der freiwilligen Feuerwehr 
Sandhorst vorhanden. Nun in Osterhusen 

Schäden aufgrund zusätzlicher Fahrzeugbewe-
gungen sind nicht zu erwarten. 
 

Einstellplätze für Zu- und Abgangsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen sind in für seine Nutzung erfor-
derlicher Größe und Anzahl von jedem Grund-
stückseigentümer eigenständig vorzuhalten. Ein 
Anspruch auf öffentliche Parkflächen zum Abstel-
len von Besucherfahrzeugen besteht nicht. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit in den um-
liegenden Gemeindestraßen zu parken.  

 

Grundsätzlich handelt es sich bei der Sicherstel-
lung von Brandschutz und Hilfeleistung um eine 
Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft und 
somit zählt sie zum eigenen Wirkungskreis der 
Gemeinde Hinte. Sie stellt folglich eine Pflichtauf-
gabe der Gemeinde dar. Unter diesem Aspekt 
müssen hierfür entsprechende Aufwendungen 
veranschlagt werden.  

Wie bereits oben ausgeführt, sind Schädigungen 
der Straße aufgrund der geringen Einsatzzahlen 
der Feuerwehr und des ABC-Zuges nicht zu er-
warten.   

 

Das Osterhuser Wäldchen ist nicht Gegenstand 
dieser Bauleitplanung.  
Die ABC-Züge waren zunächst Bundeseinheiten. 
Diese bestanden aus Fahrzeugen und Helfern. Die 
Helfer waren im Rahmen des Wehrersatzdienstes 
im Katastrophenschutz verpflichtet. Durch Um-
strukturierungen wurden die Fahrzeuge den 
Landkreisen zugeordnet und der ABC-Zug als ei-
genständige Einheit in den angemieteten Räum-
lichkeiten der Ortsfeuerwehr Holtrop unterge-
bracht. Mitglieder des ABC-Zuges waren Feuer-
wehrangehörige aus verschiedenen Feuerwehren 
im Landkreis Aurich, die sich freiwillig für diese 
zusätzliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. 
Aufgrund des Umstandes, dass die Mitglieder des 
ABC-Zuges den Standort Holtrop aus dem gesam-
ten Gebiet des Landkreises Aurich anfahren 
mussten und zudem nicht mehr genügend ehren-
amtliche Helfer für die Wahrnehmung der Aufga-
ben des ABC-Zuges gewonnen werden konnten, 
wurde aus einsatztaktischen Gründen eine Ver-
änderung notwendig. Seitens der Kreisfeuerwehr-
führung wurde vorgeschlagen den ABC-Zug einer 
Ortsfeuerwehr zuzuordnen. Eine Übernahme der 
Aufgabe war durch die Ortsfeuerwehr Holtrop 
nicht möglich. Zudem standen die vom Landkreis 
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eine Halle zu erbauen, um Fahrzeuge un-
terzustellen, die die kontaminierten Ge-
räte des Gefahrgutzuges der Feuerwehr 
Sandhorst reinigen und das auch nur im 
Fall eines Einsatzes (im Schnitt: 0,8 Eins-
ätze pro Jahr) erscheint sehr abstrakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ferner muss die Zufahrt zu dem hinter 
dem Feuerwehrhaus gelegenen Wohn-
haus komplett verlegt werden, welches 
auch wieder zusätzliche Kosten bedeutet. 
Das betriebswirtschaftliche Prinzip „mi-
nimaler Aufwand, maximale Ausbeute" 
wird durch dieses Bauvorhaben umge-
dreht: nun heißt es „maximaler Aufwand, 
minimale Ausbeute". 

 Aspekt Lärmschutz: Wir beziehen uns auf 
das Schalltechnische Gutachten im Rah-
men der Bauleitung: Aufstellung des B-
Plan Nr.0604 in der Gemeinde Hinte, in 
welchem deutlich steht, dass der zugelas-
sene Lärmpegel bei Einsatz des Martin-
horns deutlich überschritten wird. In der 
dafür vorgesehenen Tabelle sind deutlich 
AUSRUFEZEICHEN gekennzeichnet. Die-
ses ist UNTRAGBAR und NICHT 
AKZEPTABEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurich für den ABC-Zug angemieteten Räumlich-
keiten perspektivisch nicht mehr zur Verfügung. 
Im Landkreis Aurich war die Ortsfeuerwehr Os-
terhusen bereit, die Aufgaben des ABC-Zuges zu 
übernehmen. 

Der ABC-Zug ist als Einsatzkomponente sowohl 
für den Katastrophenschutz, als auch für gefah-
renabwehrrechtliche Einsätze im Landkreis Aurich 
notwendig. Die Aufgabenstellung ist unabhängig 
von den Aufgaben des Gefahrgutzuges des Land-
kreises Aurich, stationiert in Sandhorst, anzuse-
hen. 

 

Wie bereits ausgeführt, zählt der Betrieb und die 
Unterhaltung einer Feuerwehr zu den Pflichtauf-
gaben der Gemeinde, die auch die Kosten zu tra-
gen hat.  

 
Grundsätzlich werden die zulässigen Immissions-
richtwerte und Geräuschpegelspitzen mit Aus-
nahme des Martinshorn (Notfalleinsatz) für die 
umliegende Wohnbebauung eingehalten. Die 
Überschreitungen durch den Einsatz des Martins-
horn sind um bis zu 26 dB (A) höher als die maxi-
mal zulässigen nächtlichen Grenzwerte für selte-
ne Ereignisse nach Ziffer 7.2 TA Lärm.  
 
 

Die Überschreitung der Lärmwerte ist von der 
Nachbarschaft hinzunehmen, da der seltene Ein-
satz des Martinshorns unter die Begrifflichkeit 
der „Sozialadäquanz“ fällt. Der Umstand, dass ein 
Betroffener in (unmittelbarer) Nachbarschaft 
einer Feuer- und Rettungswache wohnt, erhöht 
zwar – wie auch die Nachbarschaft zu einem 
Krankenhaus oder zu einer Polizeidienststelle – in 
gewissen Umfang die Wahrscheinlichkeit, durch 
Einsatzfahrten mit Martinshorn belästigt zu wer-
den. Dies ist jedoch in einem funktionierenden 
Gemeinwesen letztlich unvermeidlich und jeden-
falls dann als sozial adäquat hinzunehmen, wenn 
im Übrigen alles nach dem Stand der Technik 
mögliche dafür getan ist, dass sich das erhöhte 
Risiko nur in einer möglichst geringen Zahl von 
fällen tatsächlich verwirklicht (vgl. OVG NRW, 
Beschluss vom 23.09.2013 – 10 B 755/13.NE). Bei 
dem Betrieb der Feuerwehr Osterhusen mit ABC-
Zug sind diese Voraussetzungen erfüllt.  
 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Feuerwehr 
auch bisher an dem Standort angesiedelt ist und 
die mit den Einsatzfahrten verbundenen Ge-
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 Aspekt: Alternative Standorte. Sie haben 
auf der Bürgerversammlung am 
03.12.2018 AUSDRÜCKLICH BETONT, dass 
die Gemeinde GRÜNDLICH nach Alterna-
tiven gesucht habe. Es gebe zwei Grund-
stücke im Gewerbegebiet, die privaten 
Eigentümern gehören. Diese seien aber 
nicht bereit, ihr Grundstück zu verkaufen. 
Da muss ich Ihnen leider 
WIDERSPRECHEN. Nach persönlichen Er-
kundigungen wurden WEDER von ____, 
NOCH _____ von der Gemeinde 
BEFRAGT. Die Gemeinde ist also an beide 
Eigentümer NICHT HERANGETRETEN. 
_____ sagte meinem Mann per Telefonat 
am 05.12.2018, dass er sein Grundstück, 
welches im Gewerbegebiet am Ammo-
landsweg anmündet und voll erschlossen 
sei (Strom- und Wasserversorgung sind 
also vorhanden) SEHR GERNE 
VERKAUFEN würde. Er würde es nicht 
mehr benötigen. Zur Zeit hat ______ das 
Grundstück an _______ verpachtet. Es sei 
allerdings jährlich kündbar. Auch ______, 
der an der Osterhuser Straße ein großes, 
brachliegendes Grundstück besitzt, wur-
de NICHT BEFRAGT. Somit ergibt sich ein 
RIESENSKANDAL. Sie haben IHRE BÜRGER 
BELOGEN!!! Diese Information wurde der 
Presse bereits mitgeteilt. 

In den nächsten Tagen werden noch eine Zusatz-
information und weitere Unterschriften nachge-
reicht. 

 

räuschauswirkungen von der Nachbarschaft be-
reits hinzunehmen waren. Insofern ist eine Vor-
belastung bereits vorhanden. Diese Situation wird 
auch durch die Planung nicht verändert. Hinzu-
kommen lediglich die Einsätze des ABC-Zuges, 
welche mit drei Einsätzen in der Tageszeit in den 
letzten fünf Jahren nicht ins Gewicht fallen.  
 
Des Weiteren kam es in den vergangen Jahren zu 
nicht mehr als sieben Einsätze am Tag und zwei in 
der Nacht. Diese geringen Einsatzzahlen, also 
weit weniger als zehn Einsätze im Jahr, liefern 
Anhaltpunkte dafür, dass die Kriterien für seltene 
Ereignisse im Sinn der Nr. 7.2 der TA Lärm auch 
künftig am Standort des Plangebiets erfüllt wer-
den. 
 
Im Rahmen einer Alternativenprüfung hat die 
Gemeinde die in der Anlage 19 beigefügten 
Standorte geprüft. Aus verschiedenen Gründen 
konnten die einzelnen Grundstücke nicht als Feu-
erwehrstandort in Betracht kommen. Darüber 
hinaus sieht der Gesetzgeber eine Innenverdich-
tung und den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden vor. Für die Akzeptanz der freiwilligen 
Feuerwehr ist es wichtig, dass sie sich unmittel-
bar an oder innerhalb der Ortschaft befindet. 
Zudem werden durch eine zentrale Lage, wie dem 
geplanten Standort, die Fahrzeit der Feuerwehr-
kräfte zum Feuerwehrhaus sowie die Fahrtzeit 
vom Feuerwehrhaus zum Einsatzort, verkürzt.  

Die von der Einwenderin aufgeführten Alternativ-
standorte stellten sich als Feuerwehrstandort als 
ungeeignet dar. Teilweise hatte die Gemeinde 
keinen Zugriff auf die Flächen bzw. stellte sich 
eine Bauleitplanung aufgrund der Lage als nicht 
durchführbar heraus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Nachtrag 17.12.2018 

Wie versprochen, habe ich heute am 17.12.2018, 
innerhalb der Einspruchsfrist, weitere 37 Unterschrif-
ten (Anlage 13-18), gegen des o. g. Bauvorhabens 
persönlich bei der Gemeinde eingereicht. Selbstver-
ständlich ist hierbei zu beachten, dass hier auch aktive 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Osterhusen, 
sowie deren Angehörige und Bekannte wohnen. 
Zusammen mit den 24 zuerst eingereichten Unter-
schriften gegen den Bau der Halle für den ABC-Zug 
hier im Ortskern von Osterhusen, beläuft sich die 
vorläufige Anzahl der Unterschriften auf 61. Nicht 
befragt wurden die Anwohner der Osterhuser Straße, 
sowie die Anwohner der alten, davon abgehenden 
Siedlungen. 
 
Ein Nachbar sagte mir am 14.12.2018, dass die 
Anwohner hier nicht nur erhebliche Summen für 
den Straßenbau, sondern auch für hiesigen Park-
platz investieren mussten. Das mache ihn richtig 
wütend. 
 

 

 

 

 
 
 
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den schönen 
Weihnachtsbaum, den Sie auf dem Abend der Bür-
gerversammlung so angepriesen haben, zurückkom-
men. Tatsächlich ist es so, dass die Freiwillige Feuer-
wehr Osterhusen in diesem Jahr das erste Mal einen 
Weihnachtsbaum aufgestellt hat. Und das auch nur, 
weil er aus einem Garten schwinden musste. Tatsa-
che ist auch, dass in diesem Jahr doch tatsächlich der 
traditionelle Knobelabend im Feuerwehrhaus akti-
viert wurde, nachdem dieser etliche Jahre nicht mehr 
stattgefunden hat. 
 
Viele Bürger von Osterhusen merken sehr wohl, 
aus welcher Himmelsrichtung der Wind weht. 
Auch waren viele Bürger gar nicht über dieses 
Bauvorhaben informiert. Hier stellt sich abschlie-
ßend die Frage, warum dem so ist. 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der „Parkplatz“ ist gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes und der Begründung hierzu als 
Parkfläche für den Besucherverkehr bei Veran-
staltungen auf dem angrenzenden Zelt- und  
Festplatz dienen sollte. Es handelt sich aufgrund 
dieser Festsetzung nicht um einen ständig und 
allgemein zugänglichen Parkplatz, weswegen 
diese Fläche auch nur geschottert und nicht 
durch ein entsprechendes Verkehrszeichen als 
Parkplatz ausgewiesen ist.  
 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits oben ausgeführt, ist die Informierung 
der Bürger im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung des Planaufstellungsverfahrens erfolgt. Inso-
fern hat jeder Einwohner im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Möglichkeit sich über die 
Pläne der Gemeinde zu informieren und ggfls. 
eine Stellungnahme abzugeben. 
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34. Einwenderin B 
vom 21.12.2018 

hiermit nehme ich Stellung zu o. g. Bauleitpla-
nung und erhebe Einwände dagegen. 
Unter Punkt 7.1. der Begründung: Inhalt der Pla-
nung wird festgestellt, dass der vorhandene, öf-
fentliche Parkplatz entfallen kann, da innerhalb 
der Ortschaft ausreichend Parkflächen vorhanden 
seien. Der genannte Parkplatz ist ca. 25 Meter 
lang (eigene Erhebung) und bietet damit ca. 10 
Stellplätze. Der getroffenen Aussage, in Oster-
husen stünden ausreichend Parkflächen zur Ver-
fügung widerspreche ich ausdrücklich! Innerhalb 
der Ortschaft, im unmittelbaren Bereich um den 
Parkplatz gibt es zahlreiche Grundstücke, auf 
denen keine Stellplätze vorhanden sind und de-
ren Einrichtung aufgrund mangelnder Fläche 
nicht möglich ist. Bewohnerinnen und Bewohner 
von Osterhusen nutzen den angeblich entbehrli-
chen Parkplatz deshalb oft als Ausweichparkplatz, 
z. B. wenn Besuch erwartet wird oder sich Hand-
werker ankündigen. In erreichbarer Nähe um den 
alten Ortskern und das Feuerwehrhaus gibt es 
keine anderen öffentlichen Stellplätze. Erst am 
Ende des Roggenweges finden sich fünf gekenn-
zeichnete Einstellplätze, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Sie sind vom engen Ortskern, 
den die vorliegende Planung der Gemeinde Hinte, 
meiner Auffassung nach, negativ beeinträchtigt 
zu weit entfernt, um von den Anwohnern der 
anliegenden Straßen sinnvoll genutzt werden zu 
können. Ehemals alternative, der Öffentlichkeit 
zugängliche Flächen zum Abstellen von PKW, wie 
etwa der Parkplatz einer ehemaligen Gasstätte an 
der Osterhuser Straße sind mittlerweile von der 
Gemeinde mit anderen Nutzungen belegt worden 
(Flüchtlingsunterkunft) und stehen nicht mehr zur 
Verfügung. 
Gerade die gewachsene Struktur Osterhusens, 
die unter Punkt 7, Veranlassung der Planung als 
positiv bezeichnet wird, spricht dagegen. Denn 
genau darum gibt es zu wenige Stellplätze, so-
wohl auf privater als auch auf öffentlicher Fläche. 
Die tägliche Realität ist, dass auf zu engen Stra-
ßen widerrechtlich geparkt wird, denn aufgrund 
der verbleibenden zu geringen Restfahrbahnbrei-
te gelten auf diesen faktische Parkverbote. Die 
daraus resultierende gängige Praxis ist z. B. das 
(dauerhafte) Parken in einer vorhandenen Grün-
anlage oder „irgendwie" in Kurvenbereichen. Das 
Ergebnis des bereits heute herrschenden Stell-

Gemäß Begründung zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplans 06.04 wurde die Parkplatzfläche für 
Besucherverkehr des Zelt- und Festplatzes der 
Feuerwehr und Ortsvereine festgesetzt. Ausrei-
chend Parkmöglichkeiten sind im Bereich des 
öffentlichen Straßenbereichs vorhanden.  

Darüber hinaus sind private Einstellplätze für Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen in für 
seine Nutzung erforderlicher Größe und Anzahl 
von jedem Grundstückseigentümer eigenständig 
vorzuhalten. Ein Anspruch auf öffentliche Parkflä-
chen zum Abstellen von Besucherfahrzeugen 
besteht nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ausdrückliche, durch entsprechende Verkehrs-
zeichen geregelte Parkverbote gibt es in diesem 
Bereich nicht. Die Möglichkeit des Parkens am 
Fahrbahnrand wird nur durch die Vorgaben der 
Straßenverkehrsordnung eingeschränkt. Unter 
Beachtung dieser gesetzlichen Vorgaben sind 
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platzmangels sind ständige Konflikte zwischen 
den Anwohnerinnen und Anwohnern, zwischen 
verschiedenen Verkehrsteilnehmern, Konflikte 
mit Müllfahrzeugen, Konflikte mit Ret-
tungswagen, Konflikte im Begegnungsverkehr, oft 
zugeparkte Ein- und Ausfahrten und so weiter. 
Ausreichender Parkraum steht in Osterhusen 
definitiv nicht zur Verfügung! Das zeigt sich auch 
in der zunehmenden Nutzung der Vorgärten als 
Stellfläche für PKW über das zulässige Maß der 
baulichen Nutzung hinaus. 
 
Die hier vorliegende Planung begünstigt die Ver-
siegelung weiterer Vorgärten zwecks Parkraum-
gewinnung mit allen negativen Folgen für das 
Schutzgut Boden, den Wasserhaushalt und das 
Ortsbild. Stellplätze sind genehmigungspflichtig. 
Ich behaupte, die meisten privat geschaffenen 
Stellplätze sind ungenehmigt. 
 
Die in einer Bürgerversammlung getätigte Aussa-
ge des Bürgermeisters der bestehende Parkplatz 
wäre nicht gewidmet und gehöre zur Feuerwehr 
kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht widerlegen. 
Dazu fehlt mir der Einblick in den bestehenden 
Bebauungsplan in dem dieser festgesetzt wurde. 
Nach der Lektüre der vorliegenden Begründung 
drängt sich die Vermutung auf, der Parkplatz ist 
dem Festplatz zugehörig, der mit dieser Planung 
ebenfalls verschwinden soll. Es liegt nahe, dass 
die Begründung fehlerhaft ist, da es sich um ein 
und dieselbe Fläche handeln könnte, übrigens um 
die einzige öffentliche nutzbare Fläche (außer 
zum Parken) in Osterhusen. Dieser Sachverhalt 
wäre zu überprüfen. 
Doch ob nun Parkplatz oder Festplatz sei dahin-
gestellt. Tatsächlich entsprechen der jetzige bau-
liche Zustand des Parkplatzes / Festplatzes sowie 
die freie Zugänglichkeit einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche. Denn öffentlicher Verkehr findet 
nicht nur auf Straßen, Wegen und sonstigen Ver-
kehrsflächen statt, die ausdrücklich dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet sind. Sondern auch 
überall dort, wo der Eigentümer oder sonstige 
Nutzungsberechtigte auf seinem Privatgelände 
die Nutzung für jedermann bzw. eine unbestimm-
te Anzahl von Nutzungsinteressenten zugelassen 
oder mindestens geduldet hat, findet öffentlicher 
Verkehr statt. Weiterhin dienen alle Flächen, die 
der Allgemeinheit zu Verkehrszwecken offenste-
hen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnis-
se, dem öffentlichen Verkehr. Maßgebend ist 
allein, ob eine tatsächliche Zugänglichkeit für die 

zumindest in den anliegenden Straßen Am Gold-
acker, Roggenweg, Gersteweg und Weizenweg 
Parkmöglichkeiten vorhanden. Darüber hinaus 
ist wie bereits oben ausgeführt der Parkplatz auf 
dem Gelände der Feuerwehr für Besucherver-
kehr des Festplatzes der Feuerwehr festgesetzt 
worden. Insofern handelt es sich nicht um einen 
öffentlichen Parkplatz. 

 

 

 
 

Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans 
0604 sind lediglich Garagen und überdachte 
Stellplätze im Vorgartenbereich unzulässig. Nicht 
überdachte Stellplätze sind zulässig und nach 
NBauO verfahrensfrei, sofern es sich nicht um 
notwendige Einstellplätze handelt.  

 
 

Gemäß Begründung zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplan Nr. 06.04 wurde die Parkplatzfläche für 
Besucherverkehr des Festplatzes der Feuerwehr 
festgesetzt. Der Festplatz und die dazugehörige 
Parkplatzfläche wird nunmehr überplant.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen.  
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Allgemeinheit oder das faktische Öffentlichkeit 
besteht (vgl. Jagusch / Hentschel, StraßenverkR, 
38. Aufl., 2005, § 1 StVO, Rdnrn. 13 ff.). 
 
Im Übrigen fehlt der im Bebauungsplan Nr. 0604 
1. Änderung festgesetzte öffentliche Parkplatz in 
der Bilanz der städtebaulichen Werte unter 6. der 
Begründung. 
 

 

 

Nun komme ich zu meinem nächsten Einwand 
gegen die Planung. Bezüglich des unter Punkt 7 
konstatierten überwiegendem öffentliche Inte-
resses, wende ich ein, dass der Anlass der Pla-
nung für ein, meiner Auffassung nach, überdi-
mensioniertes Vorhaben in einer so kleinen Ort-
schaft, nicht nachvollzogen werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ABC-Zug ist die Katastrophen-Einheit des 
Landkreises Aurich. Er dient nicht dem Brand-
schutz und ist demnach nicht gesetzlich vorge-
schrieben Pflichtaufgabe der Gemeinde Hinte. 
 
 
 

 

Nach Lektüre der Presse (siehe Anlagen) ist ur-
sächlich Platzmangel, am vorigen Standort in 
Holtrop, der Grund für die Verlagerung des ABC-
Zuges. Platzmangel herrscht allerdings, wie be-
reits erläutert, auch in Osterhusen. 
 
Sowohl nach Aussagen aus informierten Kreisen, 
als auch nach Aussagen des Bürgermeisters wird 
die Ansiedlung des ABC Zuges in Osterhusen vor-
gesehen, um der Feuerwehr Osterhusen ihre 
Anerkennung zu zeigen. Damit dient das Vorha-
ben meiner Auffassung nach nicht der Allgemein-
heit, sondern einigen wenigen Feuerwehrmitglie-
dern. Demgegenüber steht der Bericht von Feu-
erwehrangehörigen, die Ansiedlung des ABC Zu-
ges in Osterhusen sei eine (nicht vorher abge-
sprochene) Entscheidung des Bürgermeisters 
gewesen und man müsse das Ergebnis nun in 

 

 

 

 

Die bisher als Parkplatz festgesetzte Fläche ent-
fällt, da sie im Rahmen der Neuaufstellung des 
Bebauungsplans 0606 als Fläche für Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr fest-
gesetzt wird.  

 
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich 
des Maßes der baulichen Nutzung halten die 
Obergrenzen des § 17 BauNVO für allgemeine 
Wohngebiete ein. Die höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse entspricht den Festsetzungen des 
angrenzenden Wohngebiets. Die Art der bauli-
chen Nutzung (Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Feuerwehr) entspricht der 
bisherigen Festsetzung des Bebauungsplanes 
0604. Die Gemeinden haben gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 NBrandSchG eine den örtlichen Verhältnis-
sen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr 
aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und 
einzusetzen. Dieses Ziel wird mit dieser Planung 
verfolgt. 
 

Die Aufstellung von Bauleitplänen ist Aufgabe der 
Gemeinde. Diese Aufgabe nimmt die Gemeinde 
mit dieser Planung wahr, um die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
eines Gebäudes für die Feuerwehr als auch für 
den ABC-Zug des Landkreises Aurich zu schaffen. 

 

Durch die Überplanung des Zelt- und Festplatzes 
für Feuerwehr und Ortsvereine kann der not-
wendige Platz für die Unterstellung der Einsatz-
fahrzeuge geschaffen werden.  

 

Die ABC-Züge waren zunächst Bundeseinheiten. 
Diese bestanden aus Fahrzeugen und Helfern. Die 
Helfer waren im Rahmen des Wehrersatzdienstes 
im Katastrophenschutz verpflichtet. Durch Um-
strukturierungen wurden die Fahrzeuge den 
Landkreisen zugeordnet und der ABC-Zug als ei-
genständige Einheit in den angemieteten Räum-
lichkeiten der Ortsfeuerwehr Holtrop unterge-
bracht. Mitglieder des ABC-Zuges waren Feuer-
wehrangehörige aus verschiedenen Feuerwehren 
im Landkreis Aurich, die sich freiwillig für diese 
zusätzliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. 
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Osterhusen umsetzen. Für den Landkreis wird die 
Übernahme des ABC Zuges übrigens als Glücksfall 
bezeichnet. Für Osterhusen ist sie das nicht!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Das Dorf hat engen Straßen und nur eine Freiflä-
che und zwar die, die jetzt der Planung geopfert 
werden soll. 
 

 

Das Grundproblem und die Ursache dieser über-
dimensionierten Planung ist meiner Ansicht nach 
die Absicht der Ansiedlung des ABC-Zuges in Os-
terhusen. Die Erfüllung der gemeindlichen 
Pflichtaufgabe Brandschutz würde nur eine Fahr-
zeughalle erfordern und nicht vier. 
 
 
Weiterhin, so ist aus informierten Kreisen zu hö-
ren gewesen, sei die Dimension der heutigen 
Planung nicht nötig, wenn denn das alte Feuer-
wehrhaus abgerissen würde. Diese Lösung zu-
gunsten einer an die Örtlichkeit angepasste Pla-
nung ist aus „nostalgischen Gründen" nicht vor-
gesehen. Die Begründung dafür sei: Ältere Mit-
glieder der Feuerwehr hingen sehr an dem Ge-
bäude, das sie mit eigenen Händen aufgebaut 
hätten, deshalb soll es stehen bleiben. Hier stellt 
sich erneut die grundsätzliche nach dem Anlass 
der Planung in der vorgesehenen Dimension. Die 
Anpassung der baulichen Infrastruktur an ein für 
die Feuerwehr Osterhusen ohne Zweifel nötiges 
Feuerwehrfahrzeug und Sanitärräume für die 

Aufgrund des Umstandes, dass die Mitglieder des 
ABC-Zuges den Standort Holtrop aus dem gesam-
ten Gebiet des Landkreises Aurich anfahren 
mussten und zudem nicht mehr genügend ehren-
amtliche Helfer für die Wahrnehmung der Aufga-
ben des ABC-Zuges gewonnen werden konnten, 
wurde aus einsatztaktischen Gründen eine Ver-
änderung notwendig. Seitens der Kreisfeuerwehr-
führung wurde vorgeschlagen den ABC-Zug einer 
Ortsfeuerwehr zuzuordnen. Eine Übernahme der 
Aufgabe war durch die Ortsfeuerwehr Holtrop 
nicht möglich. Zudem standen die vom Landkreis 
Aurich für den ABC-Zug angemieteten Räumlich-
keiten perspektivisch nicht mehr zur Verfügung. 
Im Landkreis Aurich war die Ortsfeuerwehr Os-
terhusen bereit, die Aufgaben des ABC-Zuges zu 
übernehmen. 

Der ABC-Zug ist als Einsatzkomponente sowohl 
für den Katastrophenschutz, als auch für gefah-
renabwehrrechtliche Einsätze im Landkreis Aurich 
notwendig. Die Aufgabenstellung ist unabhängig 
von den Aufgaben des Gefahrgutzuges des Land-
kreises Aurich, stationiert in Sandhorst, anzuse-
hen. 

Die Fläche ist im bisherigen Bebauungsplan nicht 
als Freifläche, sondern als Zelt- und Festplatz für 
Feuerwehr und Ortsvereine mit dem dazugehöri-
gen Parkplatz festgesetzt.  
 

Wie bereits oben ausgeführt hat die Gemeinde 
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende 
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüs-
ten, zu unterhalten und einzusetzen. Dieses Ziel 
wird mit dieser Planung verfolgt. 

 

 

Wie bereits oben ausgeführt ist die Entstehung 
überdimensionierte Gebäude aufgrund der Fest-
setzungen des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 
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Mitglieder der Wehr wäre wesentlich passender 
für den Ort und würde nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung besser in die Ortschaft und die 
direkte Nachbarschaft eines allgemeinen Wohn-
gebiets sowie die angrenzende Bebauung des § 
34 Gebietes, mit Charakter eines allgemeinen 
Wohngebietes, passen. 
Dass die Wahl den ABC Zug nach Osterhusen zu 
verlegen, vermutlich aus persönlichen Gründen 
des Bürgermeisters und einigen wenigen Mitglie-
dern der Feuerwehr bereits Jahre zuvor gefallen 
ist, widerspricht dem überwiegend öffentlichen 
Interesse an der Planung. Denn hier wird eine 
Planung verfolgt, die einigen wenigen in der Ge-
meinde dient und der Allgemeinheit zu ihren 
Lasten ein überdimensioniertes Vorhaben auf-
bürdet. Weiterhin nimmt man der Allgemeinheit 
den im Bebauungsplan 0604, 1. Änderung ange-
legten Festplatz/Parkplatz weg. Ich behaupte das 
kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein.  
 
Deshalb wende ich ein, dass der Geltungsbereich 
für den vorliegenden Plan zu weit gefasst ist.  
 
 

 

 

 

 

 

Weiterhin wende ich ein, dass der Anlass der 
Planung auf nicht transparenten Grundlagen fußt. 
Aufgrund Vorfestlegung auf Osterhusen stelle ich 
in Frage ob eine Variantenprüfung, für die Unter-
bringung des ABC Zuges, in Abwägung mit ande-
ren öffentlichen Interessen umfassend und aus-
reichend durchgeführt wurde. Die vorliegende 
Planung lässt keine transparente Prüfung von 
Alternativen erkennen. Ich bezweifle sogar, dass 
es überhaupt eine gegeben hat. In der Gemeinde 
Hinte gibt es wesentlich besser geeignete Stand-
orte für den ABC Zug als den in Osterhusen. Die 
grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit den 
Zug dort unterzubringen muss gestellt werden. 
 
 
 

 

 

 

 
Weitere Gründe die Planung grundsätzlich in 
Frage zu stellen bietet auch die, unter Punkt 5 der 

 

 

 
 

 

Die Erforderlichkeit der Planung um die Umsied-
lung des ABC-Zuges wurden bereits dargelegt.  

 

 

 

 

Es handelt sich um einen Zelt- und Festplatz für 
Feuerwehr und Ortsvereine. Dieser wird zuguns-
ten einer notwendigen baulichen Erweiterung der 
Feuerwehr überplant. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 0604 
umfasst die bereits vorhandenen Flächen für die 
Feuerwehr (Festplatz mit dazugehörigem Park-
platz). Das Flurstück 46/19 (vorhandenes Feuer-
wehrgebäudes) wird nunmehr in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 0606 mit aufgenom-
men.   

 

Im Rahmen einer Alternativenprüfung hat die 
Gemeinde die in der Anlage 19 beigefügten 
Standorte geprüft. Aus verschiedenen Gründen 
konnten die einzelnen Grundstücke nicht als Feu-
erwehrstandort in Betracht kommen. Darüber 
hinaus sieht der Gesetzgeber eine Innenverdich-
tung und den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden vor. Für die Akzeptanz der freiwilligen 
Feuerwehr ist es wichtig, dass sie sich unmittel-
bar an oder innerhalb der Ortschaft befindet. 
Zudem werden durch eine zentrale Lage, wie dem 
geplanten Standort, die Fahrzeit der Feuerwehr-
kräfte zum Feuerwehrhaus sowie die Fahrtzeit 
vom Feuerwehrhaus zum Einsatzort, verkürzt.  

Alternative Standorte stellten sich als Feuerwehr-
standort als ungeeignet dar. Teilweise hatte die 
Gemeinde keinen Zugriff auf die Flächen bzw. 
stellte sich eine Bauleitplanung aufgrund der Lage 
als nicht durchführbar heraus.  

 

Der Krumme Weg und Teile der Gewerbestraße 
befinden sich in keinem guten baulichen Zustand. 
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Begründung, erläuterte gute Anbindung an das 
überörtliche Verkehrsnetz. Zwar ist das Plange-
biet an die Gemeindestrassen „Suurhuser Straße" 
„Am Schiefen Turm" sowie über „Krummer Weg", 
„Gewerbestraße" und die L3 an die Bundesstraße 
„Auricher Straße" (B210) gegeben. Doch diese 
Verbindung kann definitiv nicht als gut bezeich-
net werden. Der Krumme Weg sowie die Gewer-
bestraße befinden sich in schlechtem baulichem 
Zustand, der in Abschnitten für Zweiradfahrer 
und Fußgänger als nicht verkehrssicher bezeich-
net werden kann. Ausweichmanöver sind für 
diese Verkehrsteilnehmer kaum sicher zu realisie-
ren. Die Suurhuser Straße sowie der Krumme 
Weg sind in Teilen so „rund- und die Fugen des 
Pflasters soweit auseinander gefahren", dass es 
für Radfahrerinnen und Radfahrern kaum möglich 
ist das Rechtsfahrgebot einzuhalten, um nicht 
von der Fahrbahn abzukommen. Ausweichmanö-
ver sind schwierig. Die Suurhuser Straße ist zu-
sätzlich mit Einbauten versehen, und verfügt 
streckenweise nicht über Gehwege. Alles in allem 
ist ab der Straße am Goldacker ortseinwärts Ge-
genverkehr nicht ohne Probleme möglich und alle 
Verkehrsteilnehmer müssen sich den Straßen-
raum teilen. Ein Ausweichen ist an einigen Stellen 
nicht möglich. Die Straße „Am Schiefen Turm" ist 
mit Einbauten versehen und überwiegend in 
schlechtem baulichen Zustand. 
Unter Punkt 5, Anlass der Planung, wird weiterhin 
ausgeführt, es bestünden gute Verbindungen zu 
dem Schwerpunktraum Emden und zu den Mit-
telzentren Aurich und Norden. 
Hier stellt sich mir die Frage, warum die Anbin-
dung an den Schwerpunktraum Emden, also  
außerhalb des Zuständigkeitsgebietes des Land-
kreis Aurich wichtig sein soll. Emden verfügt über 
eine Berufsfeuerwehr mit entsprechender Aus-
stattung und Reichweite. Warum der Landkreis 
Aurich einen ABC Zug am Rand seines Zuständig-
keitsbereiches platziert entzieht sich meinem 
Verständnis. 
Ich halte es jedoch für unsinnig und stelle damit 
den Anlass und die Notwendigkeit der Planung in 
diesem Ausmaß grundsätzlich in Frage. 
(Anlagen 3-12) 

Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Feuerwehr 
oder der ABC-Zug dadurch Schwierigkeiten ha-
ben, diese öffentlichen Straßen zu befahren. 
Auch eine Gefährdung der anderen Verkehrsteil-
nehmer ist bei Beachtung der straßenverkehrs-
rechtlichen und anderen Vorschriften nicht zu er-
kennen. Darüber hinaus ist der gewählte Standort 
als günstig zu betrachten, da die Verkehrsanbin-
dung auch entfernt wohnenden Einsatzkräften 
ein schnelles erreichen der Einsatzhalle ermög-
licht. 

 

Die Straßenbreite der „Suurhuser Straße“ führt 
aufgrund der Verkehrsberuhigung durch Straßen-
verengungen dazu, dass zwei Fahrzeuge nicht 
ungehindert aneinander vorbei fahren können. 
Diese Situation besteht bereits zum jetzigen Zeit-
punkt, wenn ein größeres Fahrzeug (bsp. Müll-
fahrzeug) entgegenkommt. Eine Verschlimme-
rung der Verkehrssituation ist aufgrund der weni-
gen Einsatzzeiten nicht zu erwarten. 

 

 

 

 

 

Wie bereits ausgeführt ist eine gute Verkehrsan-
bindung für das schnelle Eintreffen der Einsatz-
kräfte am Feuerwehrstandort erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie bereits oben ausgeführt ist die Entstehung 
überdimensionierte Gebäude aufgrund der Fest-
setzungen des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 

 

 

 

35. Einwenderin C 
vom 02.12.2018 

Gegen den geplanten Bau einer Halle für den Zur Kenntnis genommen. 
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ABC-Zug der Feuerwehr erheben wir Einspruch. 

Begründung: 

Dass eine Notwendigkeit einer solchen Halle ge-
geben ist, stellen wir nicht infrage - wohl aber 
den Ort der Aufstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vorgesehene Bauplatz in der Suurhuser Stra-
ße 8 liegt in einem reinen Wohngebiet. 

 

 

 

 

Mit dem Einrichten von Schikanen in der Suurhu-
ser Straße und dem Beibehalten der (kleinen) 
Brücke über das Hinter Tief hat die Gemeinde 
sich seinerzeit zur Verkehrsberuhigung und damit 
zur Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner 
eindeutig positioniert. 

 

 

 

 

 

( Die minimale Breite der Fahrbahn von 3,50 m - 
auch auf der Brücke - ermöglicht die Durchfahrt 
für PKW tatsächlich, für LKW aber - bei S-förmiger 
Ausführung der Schikanen - nur bedingt.) 

 

 

Darüberhinaus kann sich eine solche Halle für 
ABC-Einsatzfahrzeuge allein schon aufgrund ihrer 
Größe optisch nicht in die umgebende Bebauung 
einfügen. 

 
 
 
 

 

 

Im Rahmen einer Alternativenprüfung hat die 
Gemeinde die in der Anlage 19 beigefügten 
Standorte geprüft. Aus verschiedenen Gründen 
konnten die einzelnen Grundstücke nicht als Feu-
erwehrstandort in Betracht kommen. Darüber 
hinaus sieht der Gesetzgeber eine Innenverdich-
tung und den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden vor. Für die Akzeptanz der freiwilligen 
Feuerwehr ist es wichtig, dass sie sich unmittel-
bar an oder innerhalb der Ortschaft befindet. 
Zudem werden durch eine zentrale Lage, wie dem 
geplanten Standort, die Fahrzeit der Feuerwehr-
kräfte zum Feuerwehrhaus sowie die Fahrtzeit 
vom Feuerwehrhaus zum Einsatzort, verkürzt.  
 
Die Fläche der Feuerwehr liegt angrenzt an ein 
allgemeines Wohngebiet. Bereits im bestehenden 
Bebauungsplan 0604 ist die Fläche als Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung Feuerwehr 
festgesetzt.  
 

In den vergangenen Jahren kam es in der Zeit 
Tag/Nacht zu lediglich 3/0 (2012), 4/1 (2013), 
3/1 (2014), 6/2 (2016), 6/1 (2016), 3/1 (2017) 
Einsätzen. Der ABC-Zug rückt in der Regel ledig-
lich erst im Nachgang eines Feuerwehreinsatzes 
und damit ohne Verwendung eines Martinshorns 
aus. Die zu erwartende Verkehrsbelastung auf-
grund der Einsatzzahlen ist daher vernachlässig-
bar. Beeinträchtigungen der Lebensqualität der 
Anwohner sind aufgrund zusätzlicher Fahrzeug-
bewegungen nicht zu erwarten. 

 

 

Das größte Fahrzeug des ABC-Zuges weist eine 
Breite von 2,55 m und eine Länge von 8,60 m 
auf. Es ist nicht ersichtlich, warum beim Befah-
ren der Straße und der Brücke Probleme auftre-
ten sollen. 

 
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich 
des Maßes der baulichen Nutzung entsprechen 
bzw. unterschreiten die Obergrenzen des § 17 
BauNVO für allgemeine Wohngebiete. Die 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse entspricht 
den Festsetzungen des angrenzenden Wohnge-
biets. Die Art der baulichen Nutzung (Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuer-
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Es muss doch auch im Interesse der Gemeinde 
Hinte liegen, die Halle z.B. im Gewerbegebiet - 
außerhalb des Wohngebietes und bei genügend 
breiter Zuwegung - anzusiedeln. 

wehr) entspricht der bisherigen Festsetzung des 
Bebauungsplans 0604. Daher kann angenommen 
werden, dass Bauvorhaben die den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans entsprechen, sich in die 
nähere Umgebung einfügen.  

 

Wie bereits oben ausgeführt hat eine Alterna-
tivenprüfung stattgefunden. Alternative Standor-
te stellten sich als Feuerwehrstandort als unge-
eignet dar. Teilweise hatte die Gemeinde keinen 
Zugriff auf die Flächen bzw. stellte sich eine Bau-
leitplanung aufgrund der Lage als nicht durch-
führbar heraus.  
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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Anlage 5 
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Anlage 6 
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Anlage 7 
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Anlage 8 
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Anlage 9 
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Anlage 10 
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Anlage 11 
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Anlage 12 

 

 
 

 

 



Bebauungsplan Nr. 0606 mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 0604 der Gemeinde Hinte  Seite 41 

Anlage 13 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 14 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 15 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 16 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 17 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 18 

 

Die Unterschriftenliste wurde aus datenschutzrechlichen Gründen 

entfernt. 
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Anlage 19 

 

Die Lister der einzelnen Eigentümer der Flächen wurde aus datenschutz-

rechtlichen Gründen entfernt. 
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